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Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (-BayStrWG-) 

Einziehung einer öffentlichen Straßen- und Wegefläche 

 
 
 
 Öffentlicher Feld- und Waldweg „Feldweg Birket“ – Einziehung: 

 
Mit Bekanntmachung vom 01.08.2025 wurde die Absicht zur Einziehung des öffentlichen Feld- und 
Waldweges „Feldweg Birket“ (Flur-Nr. 483, Gemarkung Gerzen, Gemeinde Gerzen) auf seiner ge-

samten Länge von 0,151 Kilometer bekannt gemacht. Hiergegen wurden in der dreimonatigen Ausle-
gungsfrist keine Einwendungen erhoben. 
 

Aufgrund dessen wird der öffentliche Feld- und Waldweg „Feldweg Birket“ auf seiner gesamten Län-
ge von 0,151 Kilometer wegen des Verlusts der Verkehrsbedeutung eingezogen (Art . 8 BayStrWG). 
 

 
(rote Markierung = eingezogene Strecke) 

 

 
Die Einziehungsverfügung kann ab dem 06.07.2026 im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Ger-
zen, Rathausplatz 1, 84175 Gerzen, Erdgeschoss, Zimmer 6, zu den üblichen Öffnungszeiten (ein-

sehbar unter www.gerzen.de) eingesehen werden.  
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